Festsetzungen durch Planzeichen

Festsetzungen des Bebauvungsplanes nach § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
gemial der Planzeichenverordnung vom 30. Juli 1981

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. | BauGB und 8% 1.4 und 6 BauMO)

Al lgameines wWohnoebiet nach § 4 Baulwo
Mischoshiet nach & & Baupo

MaB der baulichen Nutzung (8 9 Abs, 1 Nr, | BauGB und §§ 16 - 21 a BauVD)

Zahl der Vollgeschosse als Hochstgrenze
Zahl der Volloeschosse awingend

Grundt [achenzahl

Gescholif 1achenzan|

Hochstzah! der Wohnungen pro Baugrundstuck
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Strafe mit Begrenzungslinie und Bordstelnkante
Befahrbarer Wohmweg als Mischflache ohne Gehsteige
Grunflachen (5 9 Abs. I Nr. 15 und Abs. & BBaulG)
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E Liarenzung Von Flachen Tur Nebenanlagen

Gestal tung der baul 1chen Anlagen
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_ 9 _ mdingeader Grenzanbau bel Garagen
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Festsetzungen durch Text

1. Einfriedigungen
Einfriediguncen dirfen straBenseltig nicht hoher als 1,0 m und an den
se1tlichen und rickvertigen Grundstucksgrerzen nicht noher als 1,30 fi
sein, Entlang der St 2309 sind die Grundsticke torlos elnzufriedigen.

Nebenanlagen

Ist fur eln Baugrundstiick Doppelhausbebauuna festoesetzt, so sind Neben-
anlagen Im Sinn des § 14 BauNvO, die Gebeude 1m Sinne der Bayer. Bau-
ordnung (BavBD) sind, nur innerhalb der Baugrenzen zuldssia.

M=

32, Dacheufbauten und Sauben

Dechaugbauten und Gauben sind nur bel Elrzelhausern ab einer Dachneigung
von 40 Zulassig, Sie mussen von den Ortgangen einen Mindestabstand wvon
2,50 m elnhalten und durfen nicht langer sein als2/3 der Firstlance,

L, Garager
Garagen durfen nicht langer als & m seln,
Aischen offentlicher Verkehrsflache und Garagentor i1st ein Stauraum von
5 m einzuhalten. der nicht elngefrledel werden darf,
Garagendacher sind nur als Flachdacher oder Sattelddcher in der glelchen

FirﬂTrir:.htungﬂurﬂ Dachneloung wie das Dach ces Wonnhauses, 16l Bereich der

PlanstraBe "B Jedoch nur mit Dachnelaung zulassig, -
Aneinandergebaute Grenzoaragen sind in vorderer Flucht und Dachnelaung
elnander anzualelchen.

5, Mindestgrofe der Baugrundstucke

Bel Einzelnaus-Grundstucken: 400 ¢m
Ber Doppelhaus-Grundstucken: 270 am

6.  Schichtermasser und Gruncwasser

(eoen Scnichtermasser und Grunckasser sind bel den Bawvorhaben Vorkeh-
rungen zu trerfen,

]

Bodenturnide

Bel Bodenfunden besteht Ameldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz,

Rechtzeltlg vor Beginn von Erdarbeliten 1st der zustandige Vertratensmenn
2im stadt. Museum zu benachrichticen.

8. Lrinordnung

Die frele Grundsticksflache (st mit Baumen und Strauchern zu begrinen,
Pro Grundstuck ist mind. ein hochstamicer Laupbaum zu pflanzen,
Mindestens 6% der Vorgartenflache sind gartrerisch zu gestalten.

Die Garagenzufahrten sollen nicht flacherhart hefestigt, sondern in Form
von Fahrstreifen hergestellt wercen,

(¥

Larmschutz

Bel Gebauder, die el Abstand von 30 m zur Achse der neuen Staats-
strabe unterschrelten, sind die Schlatraume nach Osten fin anzuordnen,
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Aufgrund § 2 Abs. | ung Abs. 4, § 9 und § 10 des Baugesetzbuches - BauGB -
i. d. F, der Bekanmtmachung vom 08.12.1988 (BGB1 I §. 2253), des Art. 91
Abs. 3 der Bayerischen Bauordnung — BayBO - (BayRS 2132 - 1 - 1), zuletzt
geandert durch Gesetz yom 06,08 .1985 (GVBL 5, 214) und Art. 23 der Gemeinde-
ordnung fur den Freistaat Bayern - GO - (BayRS 2020 - 1 - 1 - I), in der
Fassung der Bekanntmachung vem 11,08,14989 (GYBL. S. 588) hal der Stadt-

rat der Stadt Aschaffenburg diesen Bebauungsplan, hestehend aus Planzeich-
nung und nebenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Aschaffenburg, 08.01.1980

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 01.02.1988 die Anderung eines Teilbe-
reiches des Bebauungsplanes beschlpssen. Der AnderungsbeschluB wurde am
2i),/21.01.19B65 ortsiblich bekanntgemacht.

Die Unterrichtung der Burger und Ertrterung (vorgezogene Birgerbeteiligung)
gemad § 3 Abs. 1 BauGB fur den Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung
vom 12.01.1988 hat durch Aushang des Planentwurfes in der Zeit vom 23.01.1989
bis 13.02.198Y9 stattgefunden.

Der Stadtrat hat in der Sitzung am 24.04.1989 die Anderung des Behauungs-
planes in seinem gesamten Geltungsbereich beschlossen. Dies wurde am
29./30.09.1983 ortsiblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes vom 10.04.1989 wurde mit der Begrindung
gleichen Datums gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09,10.1989 mit
10.11.1989 offentlich ausgelegt. Gleichzeitig wurden die Trager offentlicher
Belange gemall § 4 BauGB am Anderungsverfahren beteiligt.

Die Stadt Aschaffenburg hat mit Beschlull des Stadtrates vom 18.12.1989 den
Bebauwungsplan 1n der Fassung vom 10.04.1983 gemall § 10 BauGB als Satzung be-
schlossen und die Begrundung gleichen Datums hierzu gebilligt.

Aschafflenburg, 08.01.1990
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Die Durchflinrung des Anzeigeverfahrens wurde am 12und 14041990 .. gemad § 12
BauGH ortsublich bekanntgemacht.

Der Bebauvungsplan mit Begrundung wird seit diesem Tag zu den Ublichen
Dienststunden im Rathaus, Zimmer-Nr. 610 A, zu jedermanns Einsicht. bereit-
gehalten und uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Be-
bauungsplan i1st damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgan des § 44 Abs.
3 Satz 1 und 2, Abs. 4 BauGB sowle auf § 215 Abs. 1 BauGB ist hingewiesen
worden.

Aschaffenburqg,02.05.1990
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otadt Aschaffenburg

Bebauungsplan ,Bahnhofstrafie” fur das Gebiet zwischen
Bahnhofstrafe,Fuliweg (kunftige FL-Nr.6666/10),0stlicher
Geltungsbereichsgrenze, sudlicher Grenze des Flurstiicks Nr.
7008,westlicher Geltungsbereichsgrenze, sudlicher Grenze
des Flurstiickes Nr.7078 und der Bahnlinie Aschaffenburg-
Miltenberg im Stadtteil Obernau(Nr.25/7)
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STADT ASCHAFFENBURG
- Stadtplanungsamt -
5/61 - so-sch

BEGRUNDUNG

fiir die Anderung des Bebauungsplanes "BahnhofstraBe" fir das Gebiet zwischen
BahnhofstraBe, FuBweg (kiUnftig Flst.-Nr. 6666/10), ostlicher Geltungsbereichs-
grenze, sudlicher Grenze des Flst.-Nr. 7008, westlicher Geltungsbereichsgrenze,

“siidlicher Grenze des Flursticks-Nr. 7078 und der Bahnlinie Aschaffenburg-Mil-
tenberg im Stadtteil Obernau (Nr. 25/7)

Auf der Grundlage des genannten Bebauungsplanes hat die Verwaltung einen
Umlegungsvorschlag ausgearbeitet. Die Erérterung dieses Umlegungsvorschlages
mit den am Umlegungsverfahren beteiligten Grundstickseigentimern hat ergeben,
daB auf den westlich der PlanstraBe A geplanten ca. 25 m langen und 4 m
breiten Stichweg verzichtet werden kann, da der betreffende Grundstuckseigen-
timer die Zufahrt zu seinem Grundstiick auf eigenem Geldnde selbst erstellen
will. ‘

Der Anderungsvorschlag beinhaltet weiterhin eine weitgehende Offnung der
Baugrenzen im Bereich westlich der neu geplanten ErschlieBungsstraBe A und
die Aufhebung der Festsetzung "Einzelhduser" sowie der Festsetzung der First-
richtung in diesem Bereich. Mit der Lockerung der genannten Festsetzungen
soll vor allem eine sinnvolle Bebauung des Grundstickes Nr. 7064 nach Wegfall
des Stichweges gewahrleistet werden. :

Im Ubrigen Geltungsbereich wurde mit Ausnahme der bereits bestehenden Be-
bauung entlang der BahnhofstrafBe die Hochstzahl der zuldssigen Wohnungen
pro Baugrundstick auf 2 festgesetzt.

An den Grundsticken, die nérdlich an die SavignystraBe angrenzen, wurden
die Baugrenzen an die Grundsticksgrenzen angeglichen, wie sie aus der Ab-
markung hervorgegangen sind.

Die PlanstraBe B wurde von 6 m auf 6,50 m verbreitert, da die Strafle rela-
tiv dicht bebaut werden kann. '

Aschaffenburg, 10.04.198% ' Aufgestellt:

7/&4,, SW



	25_07 Änd 1 -  BPl
	25_07 Änd 1 - Begründung

